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Beratungsgegenstand:
Anderung der Satzung tber die Erhebung von Elternbeitragen fur die Teilnahme von Kindern
an der Offenen Ganztagsgrundschule

|. Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschliel3t, die Beratung Uber die Anpassung der Satzung Uber die Erhebung von
Elternbeitragen fir die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsschule in der Primarstufe der
Schulen der Stadt Ludinghausen im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen fortzusetzen
und anschlielRend dem Rat eine Beschlussempfehlung auszusprechen.

Il. Rechtsgrundlage:
GO NRW, Zustandigkeitsordnung des Rates, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW

lll. Sachverhalt:

Im 8 9 Abs. 3 des Schulgesetztes NRW ist dargelegt, dass die Erhebung von Elternbeitragen fur die
Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) sich nach § 51 Abs. 5
Kinderbildungsgesetz richtet. Insofern ist die Stadt Lddinghausen bestrebt, im Wege der
Gleichbehandlung die Gebihren fir den Besuch einer Kindertageseinrichtung und der Offenen
Ganztagsschule zu harmonisieren.

Um einheitliche Mal3stabe anzuwenden, haben die Jugendamter des Kreises Coesfeld sowie der
Stadte Dulmen und Coesfeld ihre Elternbeitragstabellen fur die Kindertageseinrichtungen angepasst.
Statt der bisher beim Kreis Coesfeld gefiuihrten 10 Einkommensstufen sieht die gemeinsame
Elternbeitragstabelle des Kreises und der Stadte Dulmen und Coesfeld nun 34 Einkommensstufen
vor. Begriindet wurde dies mit mehr Gerechtigkeit bei der Bemessung der Elternbeitrage.

Die Elternbeitragstabelle fur die OGS in Lidinghausen sieht bislang 8 Stufen vor. Damit die
Gebuhrentabellen fir Kita und OGS einheitlich sind, ist eine Anpassung der Elternbeitragssatzung der
Stadt Ludinghausen erforderlich.



Dabei soll die Elternbeitragssatzung familienfreundlich gestaltet werden. Letztmals wurde der
Elternbeitrag fur die OGS im Jahr 2017 angepasst. Damals wurde aber lediglich eine neue oberste
Einkommensstufe eingefuhrt. Eine Erh6hung der Elternbeitrage in allen Einkommensstufen erfolgte
zuletzt im Jahr 2011.

Die Verwaltung hat drei mogliche Varianten fur eine neue Beitragstabelle ausgearbeitet. Eine
Ubersichtliche Darstellung der Varianten ist als Anlage beigefigt.

Variante 1 — reduzierte Werte:

Mit Ausnahme der obersten Einkommensstufe ist in keiner Beitragsstufe ein hoherer Beitrag als
bisher zu entrichten. Die Steigerungen zur nachsten Beitragsstufe erfolgen linear.

Variante 2- Mittelwert:

Bei dieser Variante wurde ein Mittelwert ermittelt, bei dem ungefdhr von der Halfte der
Beitragspflichtigen ein hoherer und von der anderen Halfte ein niedrigerer Beitrag als nach der
bisherigen Satzung zu entrichten ist.

Variante 3 — gesenkter Mittelwert:

Bei einer Uberwiegend linearen Steigerung der Beitrage sind nur in wenigen Einkommensstufen
hohere Beitrage als nach der bisherigen Satzung zu entrichten.

Bei allen drei Varianten erfolgt analog der Elternbeitragstabelle fur Kindertageseinrichtungen eine
Anhebung der Beitragsfreiheit von bisher 18.000 € auf 24.000 €. Damit einhergehend soll fir
Empfanger, die fur sich oder ihre Kinder laufende Leistungen fir den Lebensunterhalt nach dem SGB
I, SGB XIll, AsylbLG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG oder Wohngeld nach dem WoGG
erhalten, eine generelle Beitragsbefreiung eingefuhrt werden.

Um den Eltern Verlasslichkeit zu geben, soll die neue Elternbeitragssatzung eine jahrliche
automatische Anpassung entsprechend der Regelung im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) enthalten. Die
prozentuale Fortschreibungsrate gem. 8§ 37 KiBiz wird jahrlich zum Jahreswechsel vom Land neu
festgesetzt. Sie betrug flr das Kindergartenjahr 2021/2022 0,83 % und fir das Kindergartenjahr
2022/2023 1,02 %. Somit ware kinftig flr eine Beitragsanpassung nicht mehr die Satzung zu andern,
sondern nur noch die Beitragstabelle anzupassen.

Bisher hat eine Geschwisterkindermafligung nur innerhalb eines Rechtskreises Kita oder OGS
gegriffen. Eltern, deren Kinder gleichzeitig eine Kita besuchen, erhalten fir das zweite und jedes
weitere Kind eine BeitragsermaRigung von 75%. Eltern, deren Kinder gleichzeitig eine OGS in
Lidinghausen besuchen, erhalten fir das zweite Kind eine Beitragserméafigung von 50 %. Jedes
weitere Kind ist beitragsfrei. Eltern, deren Kinder jedoch gleichzeitig in der Kita und OGS betreut
werden, profitieren von der GeschwisterkinderméRigung nicht. Sie werden je Kind mit 100 % des
Elternbeitrags belastet. Sowohl Eltern aus Lidinghausen als auch der Jugendamtselternbeirat im
Kreisjugendamtsbezirk Coesfeld (JAEB) sind an die Stadt Lidinghausen mit der Bitte um Behebung
dieser Ungleichbehandlung herangetreten. Auf das als Anlage beigefiigte Schreiben des JAEB vom
25.08.2022 wird verwiesen. Eine rechtskreisuibergreifende GeschwisterkindermafRigung wird in
einigen Kommunen im Kreis Coesfeld bereits umgesetzt bzw. deren Umsetzung befindet sich in der
Vorbereitung. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, auch den Eltern, deren Kinder gleichzeitig
eine OGS und eine Kita besuchen, fir das zweite und jedes weitere Kind eine Beitragsermalfiigung
von 75 % zu gewahren.

Des Weiteren ist noch eine redaktionelle Anderung der Satzung erforderlich. Die aktuelle Satzung
bezieht sich nicht nur auf die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsschule in der
Primarstufe, sie bezieht auch die Ubermittagsbetreuung in der Sekundarstufe | der Schulen der Stadt
Ladinghausen, somit dem St. Antonius-Gymnasium und der Sekundarschule, ein. Beide Schulen
verfiigen jedoch tiber keine kostenpflichtige Ubermittagsbetreuung. Die Ganztagsangebote werden
Uber das Forderprogramm des Landes ,Geld oder Stelle” finanziert. Da keine Elternbeitrdge mehr
erhoben werden, bedarf es auch keiner Beitragssatzung, so dass sich die Satzung kinftig nur noch
auf die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule in der Primarstufe bezieht. Der Zusatz
,Ubermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I kann kiinftig entfallen.



IV. Finanzielle Auswirkungen:

Anderung Elternbeitrage bei Anpassung an die 34 Einkommensstufen, ansonsten wie
bisherige Satzung
290 Kinder, davon 28 | Elternbeitrdge | monatl. jahrl. Differenz
Geschwisterkinder in | fur einen Differenz zur zur aktuellen
OGS+ Monat aktuellen Satzung
Satzung
nach aktueller 19.715 €
Satzung
bei Variante 1 17.981 € -1.734 € - 20.808 €
bei Variante 2 18.735 € - 980 € - 11.760 €
bei Variante 3 18.555 € -1.160 € -13.920 €

* Stand August 2021
Bei dieser Berechnung wurden die Inhalte der bisherigen Elternbeitragssatzung bertcksichtigt, jedoch
angepasst an die 34 neuen Einkommensstufen.

Anderung Elternbeitrage bei Anpassung an die 34 Einkommensstufen und Anwendung der
Geschwisterkindermafigung fir Kita und OGS um 75 %
290 Kinder, davon 28 | Elternbeitrage | monatl. jahrl. Differenz
Geschwisterkinder in | fur einen Differenz zur zur aktuellen
OGS und 50 Monat aktuellen Satzung
Geschwisterkinder in Satzung
Kita*
nach aktueller 19.715 €
Satzung
bei Variante 1 12.456 € -7.258 € - 87.096 €
bei Variante 2 12.948 € -6.766 € -81.192 €
bei Variante 3 12.828 € - 6887 € - 82.644 €

*Stand August 2021
Bei der Berechnung wurden folgende Anderungen gegeniiber der bisherigen Satzung beriicksichtigt:
- Anpassung von 8 auf 34 Beitragsstufen
- ErmaRigung fur Geschwisterkind in OGS oder Kita um 75 %, auch wenn Geschwisterkind in
Kita beitragsfrei ist (weil z.B. im letzten Kita-Jahr).

Nicht ausgewertet werden konnte, welche Auswirkung die vorgesehene Beitragsbefreiung fir
Empfanger von Sozialleistungen (SGB I, SGB XII, AsylbLG, Kinderzuschlag, Wohngeld) auf die zu
vereinnahmenden Elternbeitrage hat. Der Uberwiegende Teil dieser Leistungsbezieher dirfte der
Einkommensstufe 1 (bis 24.000 €) zuzuordnen sein, in der kein Elternbeitrag erhoben wird.
Insbesondere beim Bezug von Wohngeld und Kinderzuschlag sind aber auch Beitragspflichtige
betroffen, die den Einkommensstufen 2 bis 7 (bis 36.000 €) zuzuordnen waren.

V. Anlagen:
. Entwurf der Satzung tber die Erhebung von Elternbeitragen fur die Teilnahme von Kindern an

der Offenen Ganztagsschule in der Primarstufe der Schulen der Stadt Ludinghausen in der ab
dem 01.08.2023 geltenden Fassung.

. Entwurf Anlage 1l Berechnung des Elternbeitrags zur Satzung Uber die Erhebung von
Elternbeitragen fir die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsschule in der
Primarstufe der Schulen der Stadt Lidinghausen in der ab dem 01.08.2023 geltenden
Fassung

. Anderungen zwischen bisheriger und neuer Satzung als Synopse
Darstellung Varianten fur Neufestsetzung Elternbeitrage OGS

° Schreiben des Jugendamtselternbeirats vom 25.08.2022



	Datum
	TOPNummer
	Beschluß
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

